
Antrag gestellt von 

Antrag auf Erteilung einer 
Ausnahmegenehmigung  

 
Gemäß § 46 StVO zur Bewilligung  
von Parkerleichterung für besondere Gruppen 
schwerbehinderter Menschen (orangefarbener 
Parkausweis) 

Name  

Vorname  

 
An 
 
Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt 
Straßenverkehrsamt 
SG Straßenverkehr 
Schwarzburger Chaussee 12 
07407 Rudolstadt 

Anschrift  
Straße, 
Hausnummer 

Postleitzahl  

Wohnort  

Persönliche Daten  

Geburtsdatum 

E-Mail-Adresse  

Telefonnummer  

in Kopie beizufügen sind: 
• Schwerbehindertenausweis 

• Bewilligungsbescheid der Versorgungsverwaltung, falls Schwerbehindertenausweis noch nicht 
vorhanden 

• Betreuervollmacht, falls vorhanden 
Ort, Datum Unterschrift Antragsteller / Bevollmächtigter 

 
 
 

Datenschutzerklärung 
 
Der Unterzeichner erklärt sich mit der Verwendung, Weiterleitung und Speicherung der im Antrag angegebenen 
personenbezogenen Daten einverstanden. 
 

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller / Bevollmächtigter 

 

 



Parkerleichterung für 

Menschen mit bestimmten 

Mobilitätseinschränkungen 

Personengruppe/ Berechtigte Parkerleichterung Parkausweis 

Außergewöhnlich Gehbehinderte 
(MZ aG) und/oder 
Blinde (MZ BI) 

Parken auf 
Behindertenparkplätzen und 
sonstige Parkerleichterungen*  
in ganz Deutschland 

blauer EU-einheitlicher Parkausweis 
 

Schwerbehinderte Menschen mit 
beidseitiger Amelie (Verlust beider 
Arme), beidseitiger Phokomelie 
(Hände bzw. Füße setzen unmittelbar 
an Schultern bzw. Hüften an) oder 
vergleichbarer 
Funktionseinschränkungen (Verlust 
oder vollständige 
Gebrauchsunfähigkeit beider 
Gliedmaßen 

Parken auf 
Behindertenparkplätzen und 
sonstige Parkerleichterungen*  
in ganz Deutschland 

blauer EU-einheitlicher Parkausweis 
+ weißer Zusatzausweis 
(Ersatz für Parkscheibe) 
 

   

Schwerbehinderte Menschen mit den 
MZ G und B und einem GdB von 
wenigstens 80 allein für 
Funktionseinschränkungen an den 
unteren Gliedmaßen (und der 
Lendenwirbelsäule, soweit sich diese 
auf das Gehvermögen auswirken) 
 

sonstige Parkerleichterungen*  
ohne Parken auf speziellen 
Parkplätzen mit Rollstuhlsymbol 
in ganz Deutschland 

neuer bundeseinheitlicher  
oranger Parkausweis 
 

Schwerbehinderte Menschen mit den 
MZ G und B und einem GdB von 
wenigstens 70 allein für 
Funktionsstörungen an den unteren 
Gliedmaßen (und der Lendenwirbel-
säule, soweit sich diese auf das 
Gehvermögen auswirken) und 
gleichzeitig einen GdB von wenigstens 
50 für Funktionsstörungen des 
Herzens oder der Atmungsorgane 
 

sonstige Parkerleichterungen* 
ohne Parken auf speziellen 
Parkplätzen mit Rollstuhlsymbol 
in ganz Deutschland 

Schwerbehinderte Menschen mit 
Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa 
mit einem hierfür zuerkannten GdB 
von wenigstens 60 
 

sonstige Parkerleichterungen* 
ohne Parken auf speziellen 
Parkplätzen mit Rollstuhlsymbol 
in ganz Deutschland 

Schwerbehinderte Menschen auf-
grund eines künstlichen Darmaus-
gangs und zugleich einer künstlichen 
Harnableitung mit einem hierfür 
zuerkannten GdB von wenigstens 70 

sonstige Parkerleichterungen* 
ohne Parken auf speziellen 
Parkplätzen mit Rollstuhlsymbol 
in ganz Deutschland 

 


